
1. Mitgliedsbeitrag

Mit der Mitgliedschaft im VC Gotha werden nachfolgende Mitgliedsbeiträge 
erhoben:

Einmalige Aufnahmegebühr 10,00 €

Kinder bis 11 Jahre   2,50 € Jahresbeitrag:   27,50 €

Jugendliche 12 bis 18 Jahre   7,50 € Jahresbeitrag:   85,00 €
(Schüler, Zivi, Bund)

Studenten, Azubi   8,50 € Jahresbeitrag:   95,00 €

Erwachsene KKL, OL 10,00 € Jahresbeitrag: 110,00 €

Erwachsene TL, RL, BL 15,00 € Jahresbeitrag: 165,00 €

Familienbeitrag 20,00 € Jahresbeitrag: 220,00 €

Passive Mitglieder   2,00 € Jahresbeitrag:   22,00 €

Übungsleiter 10,00 € Jahresbeitrag: 110,00 €

2. Bankverbindung

Der monatliche Mitgliedsbeitrag wird vierteljährlich auf folgendes Konto eingezogen:

Kreissparkasse Gotha

Kontonummer: 750 035 692

BLZ: 820 520 20

3. Zahlungstermine

1. Quartal: (Jan., Feb., März) zum 31.01. des laufenden Jahres

2. Quartal: (April, Mai, Juni) zum 30.04. des laufenden Jahres

3. Quartal: (Juli, Aug., Sep.,) zum 31.07. des laufenden Jahres

4. Quartal: (Okt., Nov., Dez.) zum 31.10. des laufenden Jahres



4. Arbeitslosigkeit

Bei vorhandener Arbeitslosigkeit einen Mitgliedes des VC Gotha oder bei einer 
Arbeitslosigkeit von einem oder beiden Elternteilen (dies gilt bei der Mitgliedschaft von 
nicht selbstständigen Kindern und Jugendlichen) ist ein Antrag an den Vorstand zur 
Minderung des Beitrages zu stellen.

Dieser Antrag ist in schriftlicher Form an den Vorstand zu richten. Der Vorstand prüft 
diesen Antrag und wird in jedem Fall dem Antragsteller die Entscheidung des 
Vorstandes in schriftlicher Form mitteilen.

Die Beitragsordnung tritt zum 01. Januar 2005 in Kraft.

Grundlage:

Beschluss der Mitgliederversammlung vom 01.12.2004

Bernd Wagner Gabi Fischer
Präsident Schatzmeister
VC Gotha VC Gotha


